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Einleitung

Problemstellung und Ziel der Untersuchung

Die sog. Wissensnormen, also die Normen, bei denen das Wissen oder das
Wissenmüssen bestimmter Umstände rechtlich relevant ist,1 gelten nicht
nur für die natürlichen Personen, sondern auch für die juristischen Perso-
nen, weil auch sie zu den Normadressaten gehören. Bei den juristischen
Personen geht es aber stets um die Frage, unter welchen konkreten Vor-
aussetzungen diesen die Kenntnis bestimmter Personen wie einzelner Or-
ganmitglieder, Angestellter oder Vertreter zuzurechnen ist.2 Denn die Wis-
sensnormen sind grundsätzlich auf eine denkende, kennende und verges-
sende natürliche Person bezogen konzipiert und sagen nichts darüber aus,
wann eine juristische Person als rechtsfähige Organisation Kenntnis er-
langt hat. Diese Frage ist vor allem deshalb relevant, weil bei den zivil-
rechtlichen Wissensregelungen an bestimmte Kenntnisse überwiegend ne-
gative Rechtsfolgen geknüpft sind. Wenn die betreffende Wissensnorm
beispielsweise an eine Pflicht zum Schadensersatz gekoppelt ist, kann die
Haftung der juristischen Person von der Zurechnung von Wissen abhän-
gen.3 In diesem Zusammenhang wird häufig im Schrifttum darauf hinge-

A.

I.

1 Die Kenntnis oder das Kennenmüssen kann aber auch bei von der Rechtsprechung
entwickelten Rechtsfiguren eine Rolle spielen, wie es bei der Duldungs- sowie der
Anscheinsvollmacht der Fall ist.

2 Eine Wissenszurechnung kann auch dergestalt erfolgen, dass sich jemand sein eige-
nes Wissen zurechnen lassen muss (beispielsweise bei § 166 Abs. 2 BGB). In dieser
Arbeit wird aber die Wissenszurechnung grundsätzlich allein im Sinne einer Dritt-
oder Fremdzurechnung, bei der das Wissen einer Person als das Wissen einer ande-
ren Person gilt, betrachtet.

3 Vgl. Rodewald, GmbHR 2014, 639, 640 f.; Goldschmidt, ZIP 2005, 1305, 1308;
Hauschka/Buck-Heeb, Corporate Compliance, § 2 Rn. 3 f., die daher die Problema-
tik der Wissenszurechnung an die juristische Person im Zusammenhang mit Com-
pliance im Rahmen des Informationsmanagements betonen. Zur Bedeutung der
Wissenszurechnung im Bereich des Kapitalmarktsrechts vgl. Buck-Heeb, CCZ
2009, 18, 21.
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wiesen, dass die Aussage „Wissen ist Macht“ nur die eine Seite der Me-
daille ist bzw. Wissen auch eine Bürde darstellen kann.4

Was solche Relevanz der Wissensfrage bei den juristischen Personen
anbelangt, so wurde in der deutschen Rechtsprechung und Literatur lange
Zeit darüber diskutiert, wann einer juristischen Person wessen Kenntnis
zuzurechnen ist. Dabei wurde intensiv die Frage betrachtet, ob und inwie-
fern § 166 BGB, dessen Wortlaut sich nur auf die rechtsgeschäftliche Ver-
tretung bezieht, als allgemeine Regelung der Kenntniszurechnung geeig-
net ist: Zum einen ging es bei der Zurechnungsfrage von Wissen eines
Wissensträgers um die Art des Verhältnisses der über rechtserhebliche
Kenntnis verfügenden Person zur juristischen Person, d. h. darum, ob und
inwieweit § 166 BGB auch auf die Zurechnung von Wissen der Organmit-
glieder bzw. Geschäftsgehilfen analog anwendbar ist. Zum anderen sind
die Fallkonstellationen erörtert worden, in denen bei einer Person zure-
chenbare Kenntnis vorliegt, aber eine andere Person die für die Anwen-
dung der Wissensnorm erhebliche Handlung vornimmt (sog. organisati-
onsbedingte Wissensaufspaltungsfälle). Hierbei wurde die Problematik de-
battiert, ob eine angemessene Behandlung der arbeitsteilungsbedingten
Wissensaufspaltung über die Schaffung von Pflichten der Organisations-
einheit zur internen Informationsweiterleitung, -abfrage oder -speicherung
möglich ist, sowie die Frage, ob solche Wissensorganisationspflichten der
juristischen Person auf § 166 BGB oder auf einer anderen rechtlichen
Grundlage beruhen.

Die Frage nach dem Wissen der juristischen Person ist jedoch noch
nicht hinreichend gelöst und stellt trotz der Betrachtung des Themas in
zahlreichen Abhandlungen bis heute noch immer eine schwierige Proble-
matik dar.5 Beispielsweise besteht noch keine Klarheit darüber, auf wel-
cher rechtlichen Grundlage die Zurechnung von Organmitgliederwissen
erfolgt. Was die Wissensaufspaltung innerhalb der Organisationseinheit als
Kernproblem angeht, so ist noch unklar, welchen rechtlichen Charakter
die vom BGH herangezogene Pflicht zur ordnungsgemäßen Wissensorga-

4 Siehe allein Bruns, Voraussetzungen und Auswirkungen der Zurechnung, S. 1; Ro-
dewald, GmbHR 2014, 639.

5 Vgl. Thiessen, Wissenszurechnung, in: Das neue Schuldrecht in der Praxis, 253,
255 f., 272, der andeutet, dass zwar seit der Schuldrechtsreform, die am 1.1.2002 in
Kraft trat, die amtliche Überschrift zu § 166 BGB „Willensmängel, Wissenszurech-
nung“ lautet, die Diskussion um Fragen der Wissenszurechnung aber weiterhin ak-
tuell bleibt.

A. Einleitung
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nisation hat. Zudem ist es erforderlich, zu klären, welche konkreten Inhal-
te die wissensbezogene Organisationspflicht haben muss und wie dabei
zwischen dem Wissen und der fahrlässigen Unkenntnis der juristischen
Person differenziert werden kann. So behandelt die vorliegende Dissertati-
on zunächst den erwähnten Themenkreis, der bereits seit langer Zeit in der
deutschen Rechtsprechung und Literatur von fachlichem Interesse ist, aber
noch keine abschließende Betrachtung erfahren hat.

Außerdem beschäftigt sich die Arbeit mit möglichen Einschränkungs-
grundsätzen der Wissenszurechnung, wonach eine Korrektur am Gedan-
ken des § 166 Abs. 1 BGB vorzunehmen ist. Dies ist vor allem deshalb
von Belang, weil es neuerdings in der deutschen Praxis zunehmend darum
geht, zu klären, auf welcher dogmatischen Grundlage und unter welchen
konkreten Voraussetzungen „Ausschluss der Wissenszurechnung aufgrund
fehlender Schutzwürdigkeit des unredlichen Vertragspartners“ begründet
werden kann: Einerseits geht die Rechtsprechung überwiegend davon aus,
dass die Treuwidrigkeit der Berufung auf die Wissenszurechnung nach
§ 242 BGB besteht, wenn der Geschäftsgegner und der Vertreter bewusst
zum Nachteil des Vertretenen zusammenarbeiten,6 oder wenn der Ge-
schäftspartner wusste oder damit rechnen musste, dass der Vertreter sein
Wissen dem Geschäftsherrn vorenthalten würde.7 Andererseits findet sich
in der Literatur ein beachtlicher Hinweis darauf, dass eine entsprechende
Anwendung der Grundsätze zum Missbrauch der Vertretungsmacht zu be-
rücksichtigen ist, da die betreffenden Rechtsprechungsfälle, in denen es
um die Treuwidrigkeit der Berufung auf die Wissenszurechnung geht, den
Missbrauchsfällen der Vollmacht stark ähneln.8

Auch ist es das Ziel der Arbeit, die soeben beschriebenen Probleme mit
der koreanischen Rechtslage zu vergleichen. Der Rechtsvergleich ist des-
halb aufschlussreich, weil eine Ähnlichkeit zwischen dem deutschen und
dem koreanischen Stellvertretungsrecht sowie Verbandsrecht vorliegt.9 In
Korea hat die Problematik der Wissenszurechnung erstmals in den späten
90er Jahren die Aufmerksamkeit der Rechtslehre erregt, da die Frage nach

6 BGH NJW 2000, 1405 ff.; BGH NJW-RR 2008, 977 ff.
7 BGH NJW 2013, 2015; BGH ZIP 2011, 2001.
8 Waas, JA 2002, 511 ff.
9 Zum Überblick der Charakteristika des koreanischen Rechts und der Rezeptionsge-

schichte des deutschen Rechts vgl. Hyung-Bae Kim, AcP 200 (2000), 511 ff.; Yu-
Cheol Shin/Zimmermann/Jong-Hyu Jeong, 50 Jahre Koreanisches Zivilgesetzbuch
2011, S. 45 ff.

I. Problemstellung und Ziel der Untersuchung
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der Zurechnung von Organmitgliederwissen an die juristische Person in
betreffenden Rechtsprechungsfällen aufgeworfen wurde. Aus diesem An-
lass wurden in der Literatur vor allem in Bezug auf das Organmitglieder-
wissen und das Geschäftsgehilfenwissen verschiedene gesetzliche Zurech-
nungsgrundlagen und konkrete Lösungsmodelle diskutiert. Es war und ist
aber unstreitig, dass § 116 KZGB, der nahezu wortgleich mit § 166 BGB
übereinstimmt, der Ausgangspunkt der Kenntniszurechnung sein soll.
Schon diese Ähnlichkeit bei der allgemeinen Wissenszurechnungsgrundla-
ge macht den Rechtsvergleich bedeutsam.

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass sich die koreanischen
Rechtsprechungsfälle, in denen die Frage nach den Regeln der Wissenszu-
rechnung aufgeworfen wurde, überwiegend auf die Beschränkung der Zu-
rechnung beziehen. Anlässlich der letzten asiatischen Finanzkrise10 tauch-
te eine Reihe von Wissenszurechnungsfällen auf, in denen ein Vorstand-
mitglied des Finanzinstituts das Vertretergeschäft entgegen seiner aus dem
Innenverhältnis folgenden Pflichten vorgenommen hat. Dies hat dazu ge-
führt, dass in der koreanischen Rechtslehre das Verhältnis der Wissenszu-
rechnung zum Missbrauch der Vertretungsmacht diskutiert wurde. So er-
langt der Rechtsvergleich auch dafür eine Bedeutung, rechtliche Grundla-
gen und konkrete Kriterien für den Zurechnungsausschluss wegen fehlen-
der Schutzwürdigkeit des Dritten herauszuarbeiten.

Die vorliegende Arbeit befasst sich ebenso mit der Frage, was als Wis-
sen einer natürlichen, für die juristische Person handelnden Person anzuse-
hen ist. Wissen bildet als Zurechnungsgegenstand die Grundvoraussetzung
für eine Kenntniszurechnung. Daher ist es zunächst erforderlich, hinrei-
chend zu klären, was überhaupt unter Kenntnis und Kennenmüssen ver-
standen werden muss, erst dann kann es auf die Zurechnungsfrage ankom-
men. Die Untersuchung dieses Themas hat vor allem deshalb relevante
Bedeutung, weil in jüngerer Zeit zwei verschiedene Ansätze in Bezug auf
die Reduktion des Kenntniserfordernisses und die damit verbundene
Schwierigkeit der Differenzierung von Wissen und Wissenmüssen vertre-
ten werden.

10 Korea hat im Dezember 1997 wegen der wirtschaftlichen Krise Subventionen des
Weltwährungsfonds bekommen.
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Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands

Dass die komplexen Fragen, die sich auf das Wissen und die Wissenszu-
rechnung beziehen, in verschiedenen Bereichen auftauchen, macht eine
Eingrenzung der Untersuchung hier notwendig. Die Schwerpunktsetzung
der Arbeit besteht darin, dass eine Wissenszurechnung an die juristische
Person im allgemeinen Privatrecht untersucht wird. So erfolgt zunächst
eine Eingrenzung dahingehend, dass nur zivilrechtliche Normen in Be-
tracht gezogen werden, während die Fragen der Kenntniszurechnung im
öffentlichen Recht11 und im Strafrecht12 hier ausgeklammert werden. Die
hier angesprochenen Probleme beziehen sich nur insofern auf die juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts, als sie privatrechtlich handeln.13

Ebenso wenig spielt die Wissenszurechnung im Privatversicherungsrecht
für diese Untersuchung eine Rolle. Nur wenn bei einzelnen Fragen versi-
cherungsrechtliche Aspekte nicht außer Betracht gelassen werden können,
wird darauf eingegangen.14

Auch die Wissenszurechnungsfrage bei Konzernunternehmen15 wird
aufgrund der damit verbundenen rechtlichen Selbstständigkeit der jeweili-

II.

11 Zu der Frage, ob und inwiefern die zu der juristischen Person des Privatrechts zu
entwickelnden Problemlösungen auf die juristische Person des öffentlichen Rechts
übertragen werden können, siehe etwa Reinhardt, Wissenszurechnung im öffentli-
chen Recht, S. 96 ff.; Hennig, Wissenszurechnung im Verwaltungsrecht, S. 17 ff.

12 Etwa zu der Problematik, ob es beim Betrug (§ 263 StGB) möglich ist, eine ent-
sprechende Anwendung der zivilrechtlichen Wissenszurechnungsgrundsätze her-
anzuziehen, vgl. Wittmann, Wissenszurechnung im Strafrecht, S. 106 ff. In Bezug
auf die Zurechnung von Wissen in internationalen Unternehmensstrafverfahren
vgl. Weller, ZGR 2016, 384 ff.

13 Die Wissenszurechnung bei den juristischen Personen des öffentlichen Rechts
wird, soweit sie privatrechtlich handeln, grundsätzlich nicht anders beurteilt, als
bei solchen des Privatrechts. So etwa Staudinger/Schilken, § 166 Rn. 40; NK-
BGB/Stoffels, § 166 Rn. 6; Buck, Wissen und juristische Person, S. 110 ff.

14 Vgl. Prölss, FS Leenen 2012, 229, 230, der betont, dass zwar bei der Wissenszu-
rechnung im Versicherungsrecht einige zu berücksichtigende Besonderheiten vor-
liegen, dies jedoch nichts daran ändert, dass im Ausgangspunkt ein allgemeiner
Ansatz zur Lösung der Wissenszurechnungsfrage verfolgt wird.

15 In der deutschen Literatur wird überwiegend eine unternehmensübergreifende
Kenntniszurechnung bei konzernrechtlicher Verbundenheit verweigert. Um eine
Informationsweiterleitungspflicht und damit eine Kenntniszurechnung zu begrün-
den, soll nach der überwiegenden Meinung im Schrifttum zumindest eine beson-
dere Ausübung von Leitungsmacht und eine Ausgliederung von Aufgaben auf das
andere Unternehmen vorhanden sein müssen. Dazu Bork, ZGR 1994, 237 ff.;
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gen Organisationseinheiten in der vorliegenden Arbeit außer Betracht ge-
lassen. Dies rechtfertigt sich dadurch, dass die Untersuchung der Wissens-
aufspaltung bei Tochtergesellschaften und dem Mutterkonzern im Grunde
voraussetzt, dass die Aufspaltungsfrage innerhalb einer juristischen Person
aufgearbeitet ist.

Darüber hinaus wird bei der Zurechnungsfrage auf der Organebene al-
lein die Zurechnung von Wissen eines Organmitglieds des Leitungsorgans
betrachtet. Sowohl in Deutschland als auch in Korea wird allgemein davon
ausgegangen, dass die Wissenszurechnung grundsätzlich nur für die
Kenntnis eines vertretungsberechtigten Organ(mitglied)s erfolgt. So wird
in den beiden Staaten bei der Frage nach der Zurechnung von Organmit-
gliederwissen der Aspekt der Zurechnung von Geschäftsführer- bzw. Vor-
standsmitgliederwissen in den Vordergrund gestellt. Angesichts der höhe-
ren Relevanz für die Praxis und der Bedürfnisse des Rechtsvergleichs wird
in dieser Arbeit nur die Zurechnung von Wissen eines Organmitglieds des
Leitungsorgans beleuchtet, ausgeschlossen wird beispielsweise die Frage,
ob und inwiefern die Kenntnis eines Aufsichtsratsmitglieds zu berücksich-
tigen ist.16

Zum Schluss ist darauf hinzuweisen, dass hier allein auf die Wissenszu-
rechnung an die juristische Person als rechtsfähige Organisation eingegan-
gen wird und damit die Zurechnungsfrage bei nicht bzw. teilrechtsfähigen
Gesellschaften grundsätzlich ausgeklammert wird.17 Dies rechtfertigt sich
dadurch, dass insbesondere die OHG und die KG nach dem koreanischen

Drexl, ZHR 161 (1997), 491 ff.; Schüler, Die Wissenszurechnung im Konzern,
S. 128 ff.; Hauschka/Buck-Heeb, Corporate Compliance, § 2 Rn. 27; Nobbe, Bank-
rechtstag 2002, 121, 156 ff.; Spindler, Unternehmensorganisationspflichten,
S. 629 ff.; MükoBGB/Schubert, § 166 Rn. 61 f. In Korea wird die Problematik der
Wissenszurechnung bei Konzernunternehmen neuerdings in Bezug auf die Kennt-
nis der Zweckgesellschaften (special purpose vehicle) diskutiert. Hierzu KOGH
2009 Da 47791; Kim, Yon-Mi, Commercial Law Review, 2014 (Vol. 32 Nr. 4),
321 ff.

16 Dazu vgl. Buck, Wissen und juristische Person, S. 281 ff.; Buck-Heeb, AG 2015,
801, 804 ff.; dies., WM 2016, 1469 ff.; Verse, AG 2015, 413, 416 f.; Schwintowski,
ZIP 2015, 617 ff.; Koch, ZIP 2015, 1757 ff; Schirmer, AG 2015, 666 ff.; Werner,
WM 2016, 1474 ff.

17 Vgl. BGH NJW 2001, 359, wobei betont wurde, dass die Organisationsform oder
Rechtsfähigkeit der Struktureinheit, die am Rechtsverkehr teilnimmt, grundsätz-
lich unerheblich sein soll. Aus der Literatur siehe nur beispielsweise Grune-
wald, FS Beusch 1993, 301, 313 ff., 318 f.; Hauschka/Buck-Heeb, Corporate Com-
pliance, § 2 Rn. 7 f.
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HGB, anders als in Deutschland, keine Gesamthandelsgemeinschaften
sind, sondern rechtspolitisch als eine juristische Person behandelt wer-
den,18 sodass ein Rechtsvergleich dabei keine relevante Bedeutung hätte.

Aufbau der Untersuchung

Aufgrund der oben dargestellten Zusammenhänge zwischen Wissen und
Zurechnung stehen im ersten Teil der Untersuchung (Kapitel B) das Wis-
sen(müssen) als Gegenstand der Zurechnung und das Vergessen als beson-
dere Form des Nichtwissens im Vordergrund. Hier wird zunächst auf die
Frage eingegangen, ob der Versuch, den Nachweis für das Vorliegen einer
positiven Kenntnis in Richtung auf eine fahrlässige Unkenntnis zu redu-
zieren, hingenommen werden kann. Unklar ist nämlich, ob für die Kennt-
nis im juristischen Sinne eine feste innere Überzeugung stets erforderlich
ist, um zwischen dem Wissen und dem Wissenmüssen hinreichend abzu-
grenzen. Zudem wird im Hinblick auf die moderne technische Entwick-
lung die Problematik betrachtet, ob sich der herkömmliche Kenntnisbe-
griff durch das sog. Aktenwissen erweitern lässt. Schließlich wird geklärt,
wann man mit materiell-rechtlicher Wirkung vergessen kann. Ausgehend
davon, dass zwischen der Erinnerung (konkrete Vorstellung) und dem völ-
ligen Vergessen noch das „Nichterinnern“ steht, wird dabei auf die spezi-
elle Problematik eingegangen, ob bei Vorliegen des Nichterinnerns als sol-
chem schon das Vergessen oder noch die Kenntnis zu bejahen ist.

Der zweite Teil der Arbeit (Kapitel C) beinhaltet die Zurechnung von
Wissen eines Wissensträgers, wobei Vertreter, Hilfspersonen ohne Vertre-
tungsmacht und Organmitglieder als Wissensträger berücksichtigt werden.
Hier steht die Frage im Mittelpunkt, auf welcher rechtlichen Grundlage,
unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Beschränkungen eine
Kenntniszurechnung an die juristische Person möglich ist. Zunächst wird
die rechtliche Qualifikation des § 166 BGB als Zurechnungsnorm im Hin-
blick auf neuerdings in der Literatur geübte Kritik überprüft, sodann wird
seine unmittelbare Anwendung auf die Zurechnung von Stellvertreterwis-
sen betrachtet. Dabei wird der Rechtsvergleich über die Institution der
Rechtsscheinvollmacht hinsichtlich der Wissenszurechnung vorgenom-

III.

18 § 169 KHGB (Begriff der Handelsgesellschaft): Handelsgesellschaft im Sinne die-
ses Gesetzbuches ist eine juristische Person, deren Zweck auf den Betrieb eines
Handelsgewerbes oder sonstigen Gewinn gerichtet ist.
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men, weil bei Arten und Voraussetzungen der Rechtsscheinvollmacht sich
deutliche Unterschiede zwischen den beiden Rechtsystemen finden. Da-
rüber hinaus wird die Zurechnungsfrage von Wissen der nicht als Stellver-
treter agierenden Hilfspersonen, die in Deutschland regelmäßig mit der
analogen Anwendung des § 166 Abs. 1 BGB behandelt wird, mit dem ko-
reanischen Recht verglichen. Es wird geklärt, welche Erfordernisse zu er-
füllen sind, um über den Wortlaut des § 166 BGB bzw. § 116 KZGB hi-
naus die Zurechnung von Geschäftsgehilfenwissen zu berücksichtigen.
Schließlich folgt die Zurechnungsfrage von Organmitgliederwissen. Hier
werden zunächst die wesentlichen Grundpositionen der Vertreter- und der
Organtheorie in beiden Staaten im Zusammenhang mit der Kenntniszu-
rechnung einander gegenübergestellt, sodann werden die Unterschiede
zwischen dem deutschen und dem koreanischen Recht in der Begründung
für die Ablehnung der absoluten Pauschalzurechnung von Organmitglie-
derwissen näher betrachtet. Im Anschluss daran wird darauf eingegangen,
auf welcher gesetzlichen Grundlage (§ 31 BGB bzw. § 35 KZGB vs. § 166
BGB bzw. § 116 KZGB) die Zurechnung von Organmitgliederwissen
stattfinden kann.

Im dritten Teil (Kapitel D) wird der Ausschluss der Wissenszurechnung
aufgrund fehlender Schutzwürdigkeit des unredlichen Dritten näher unter-
sucht, bevor auf die Problematik der arbeitsteilungsbedingten Wissensauf-
spaltung eingegangen wird. Denn diese Frage des Ausschlusses bezieht
sich in der Regel auf die Zurechnung von Wissen eines Wissensträgers.
Um die Interessen der Betroffenen genau zu ermitteln, werden zunächst
die Rechtsprechungsfälle in Deutschland und Korea betrachtet, die sich
auf die Zurechnung von Organmitgliederwissen bzw. Mitarbeiterwissen
beim Missbrauch der Vertretungsmacht beziehen. Darauf aufbauend wird
vor allem die Frage erörtert, ob die Grundsätze zum Missbrauch der Voll-
macht, die grundsätzlich im Zusammenhang mit der Einschränkung des
Abstraktionsprinzips herangezogen werden, auf Fälle entsprechend anzu-
wenden sind, in denen die Prinzipien der Wissenszurechnung aus § 166
BGB bzw. § 116 KZGB missbräuchlich ausgenutzt werden.

Der vierte Teil (Kapitel E) beschäftigt sich mit den Fällen der arbeitstei-
lungsbedingten Wissensaufspaltung innerhalb der juristischen Person. Zu-
nächst werden allgemeine Ansatzpunkte zur Lösung der Wissensaufspal-
tung und in beiden Staaten vorgeschlagene, konkrete Lösungsmodelle aus-
führlich analysiert. Danach wird angesichts des Ergebnisses des Rechts-
vergleichs darauf eingegangen, welchen Rechtscharakter die Pflicht der
juristischen Person zur Wissensorganisation hat und auf welcher dogmati-
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schen Grundlage sie beruht. Hierbei wird zu der Frage Stellung genom-
men, ob die wissensbezogene Organisationspflicht als ein selbständiges,
von Kenntniszurechnung unterschiedenes Strukturprinzip anzuerkennen
ist (das Prinzip der Wissensverantwortung bei der Wissensaufspaltung),
und ob sie deshalb als eine Obliegenheit anzusehen ist, weil ihre Nichter-
füllung nur eine für die juristische Person rechtlich nachteilige Folge aus-
löst, ohne dass einem Dritten ein Erfüllungs- oder Schadensersatzanspruch
eingeräumt wird. Was schließlich konkrete Inhalte der wissensbezogenen
Organisationspflicht anbelangt, so wird die Pflicht zur Informationsweiter-
leitung und -speicherung bzw. -abfrage getrennt untersucht. Um zu ver-
meiden, dass in den Fällen, in denen die betreffenden Wissensnormen aus-
drücklich allein positive Kenntnis verlangen, deren Voraussetzungen in
Richtung eines bloßen Wissenmüssens reduziert werden, wird dabei auf
die Differenzierung zwischen Wissen und Wissenmüssen bei der Verlet-
zung der Organisationspflicht abgestellt.

III. Aufbau der Untersuchung
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Gegenstand der Zurechnung

Einleitung

Das Problem, was als Wissen der juristischen Person anzusehen ist (Wis-
sen des Zurechnungsobjekts19), ist grundsätzlich eine Frage der Zurech-
nung.20 Um dieses Zurechnungsproblem zu behandeln, muss konsequen-
terweise betrachtet werden, was als Wissen einer natürlichen, für die juris-
tische Person handelnden Person angesehen werden kann (Wissen des Zu-
rechnungssubjekts). Denn Wissen bildet als Zurechnungsgegenstand die
Grundvoraussetzung für eine Wissenszurechnung.21 Nichtwissen stellt
grundsätzlich kein Zurechnungselement dar, soweit die einzelnen Wis-
sensnormen die fahrlässige Unkenntnis eines Zurechnungssubjekts für den
Eintritt der Rechtsfolgen nicht ausreichen lassen. Die Probleme der Wis-
senszurechnung entstehen daher nicht, solange kein Wissen bzw. keine
fahrlässige Unkenntnis des Zurechnungssubjekts im juristischen Sinne
vorliegt.22

In Bezug auf eine solche Wechselwirkung zwischen der Ebene der
Kenntnis und der Zurechnung ist es vor allem von Bedeutung, das Wissen

B.

I.

19 In der vorliegenden Arbeit werden diejenigen Personen, denen fremdes Wissen zu-
gerechnet wird, als Zurechnungsobjekt und diejenigen Personen, die einer anderen
Person oder arbeitsteiligen Organisation Wissen vermitteln, als Zurechnungssub-
jekt bezeichnet. Ebenso Buck, Wissen und juristische Person, S. 108 ff. und 114 ff.;
Sajnovits, WM 2016, 765, 767. a. A. Prölss, FS Leenen 2012, 229, der hingegen
die Personen, denen fremdes Wissen zugerechnet wird, als das Zurechnungssub-
jekt bezeichnen will.

20 Zu der Wissensverantwortung der juristischen Person als ein von Wissenszurech-
nung unterschiedenes Strukturprinzip vgl. E III 3 b) (1).

21 Vgl. Buck, Wissen und juristische Person, S. 28, die darauf hinweist, dass be-
stimmte Fälle vorliegen, in denen bei der Wissenszurechnung eine Berufung auf
tatsächlich vorhandenes Wissen ausgeschlossen wird. Wenn man etwa davon aus-
geht, dass allein das dienstlich erlangte Wissen von Hilfspersonen zugerechnet
werden muss, wird das privat erlangte Wissen von Hilfspersonen nicht mehr be-
rücksichtigt.

22 Vgl. Baum, Wissenszurechnung, S. 29, der davon ausgeht, dass eine Untersuchung
des Wissensbegriffs keine Voraussetzung für eine Lösung der Zurechnungsfrage
ist.
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und das Nichtwissen möglichst exakt zu definieren bzw. eine Grenze zwi-
schen den beiden Begriffen zu ziehen. Denn je enger man das Wissen ei-
nes Zurechnungssubjekts fasst, umso weniger kommt es darauf an, ob
einem Zurechnungsobjekt das Wissen des Zurechnungssubjekts zugerech-
net werden kann. Je weiter man hingegen die Kenntnis eines Zurech-
nungssubjekts definiert, umso mehr entsteht das Problem der Wissenszu-
rechnung.23 Zudem erlangt die Bestimmung der Grenze zwischen dem
Wissen und dem Nichtwissen auch in Bezug auf die Frage der Wissens-
aufspaltung im Rahmen der arbeitsteiligen Organisation einer juristischen
Person eine Bedeutung: Wird der Begriff des Wissens durch eine Redukti-
on des Kenntniserfordernisses weit definiert, wird die Konstruktion der
Wissenszusammenrechnung in zahlreichen Fällen entbehrlich.24 Hinsicht-
lich der Behandlung von Teilwissen geht es in der Regel darum, ob und in
welchem Umfang das bei verschiedenen Personen vorhandene Wissen zu-
sammenzurechnen und der Organisationseinheit als eigenes Wissen zuzu-
rechnen ist. Wenn man aber von einer weit gefassten Definition des
Kenntnisbegriffs ausgeht, könnte eine vollständige Kenntnis bereits bei
einem einzigen Mitarbeiter vorliegen, wobei es nur um die Zurechnungs-
frage von Wissen eines Wissensträgers geht.

In diesem Zusammenhang werden im Folgenden das Wissen sowie das
Wissenmüssen als Gegenstand der Zurechnung und das Vergessen als be-
sondere Form des Nichtwissens näher betrachtet. In Bezug auf die Proble-
matik, was unter dem Wissensbegriff im juristischen Sinne zu verstehen
ist, stellen sich unter anderem zwei Fragen: Zum einen geht es um den
Versuch, den Nachweis für das Vorliegen einer positiven Kenntnis in

23 Nicht in Bezug auf das Wissen des Zurechnungssubjekts, sondern hinsichtlich der
Kenntnis des Zurechnungsobjekts findet sich in der Literatur die Formulierung, je
weiter man den Begriff „Wissen“ fasse, umso weniger komme es darauf an, ob
einer Person das Wissen einer anderen Person zugerechnet werden könne. Dazu
siehe Buck, Wissen und juristische Person, S. 25; Taupitz, Karlsruher Forum 1994,
16, 29. Nach dem Hinweis von Buck könne die Zurechnungsfrage in dem Maße an
Bedeutung verlieren, in dem der Wissensbegriff eine Ausdehnung erfahre: Die zu-
nehmende Reduzierung des Kenntniserfordernisses könne in Richtung Fahrlässig-
keit und damit die Erweiterung des Wissensbegriffs dazu führen, dass die Zurech-
nungsfrage immer mehr in den Hintergrund gerate, da etwa der Nachweis von
Fahrlässigkeit des Geschäftsherrn schon hinreichend für einen Nachweis des Wis-
sens sei. Wenn den Geschäftsherrn Kenntnis seines Mitarbeiters nicht erreiche und
dabei ein Wissenmüssen des Geschäftsherrn vorliege, dann sei keine Zurechnung
fremden Wissens notwendig.

24 Buck, Wissen und juristische Person, S. 25.
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Richtung auf eine fahrlässige Unkenntnis zu reduzieren. Dabei soll das
Problem behandelt werden, ob und inwieweit hinsichtlich des Willens des
Gesetzgebers auf die Grenze zwischen dem Wissen und dem Wissenmüs-
sen zu verzichten ist. Zum anderen ist im Hinblick auf die moderne techni-
sche Entwicklung die Frage zu beantworten, ob man vom Begriff des sog.
Aktenwissens ausgehen kann.

Berücksichtigung des fahrlässigen Nichtwissens im Gesetz

Wissenmüssen als Gegenstand der Zurechnung

Zwar lassen zivilrechtliche Normen in manchen Fällen ausschließlich bei
positiver Kenntnis von rechtserheblichen Umständen die jeweilige nach-
teilige Rechtsfolge eintreten. In zahlreichen Fällen lassen die einzelnen
Wissensnormen aber schon ein einfaches Wissenmüssen25 im Sinne fahr-
lässiger Unkenntnis als ausreichend gelten.26 So wird das Nichtwissen be-
reits gesetzlich berücksichtigt, indem die Wissensnormen demjenigen, der
fahrlässig von bestimmten Umständen keine Kenntnis erlangt, dieselbe
Rechtsfolge eintreten lassen, wie die Rechtsfolge, welche im Falle der po-
sitiven Kenntnis eintritt.

Die Fahrlässigkeit des Nichtwissens stellt eine Zusammenfassung der
Umstände dar, die es nach der Wertung des Gesetzverfassers als unbillig
erscheinen lassen, dass eine Person aus ihrer Unkenntnis einen rechtlichen
Vorteil ziehen kann.27 Gemäß der in § 122 Abs. 2 BGB enthaltenen gesetz-

II.

1.

25 Im koreanischen Zivilrecht wird überwiegend der Begriff „Kennenkönnen“ im
Sinne der fahrlässigen Unkenntnis verwendet. Seine Inhalte und Umfang sind aber
nahezu identisch mit dem Begriff des Kennenmüssens im deutschen allgemeinen
Zivilrecht. In dieser Arbeit wird daher grundsätzlich die fahrlässige Unkenntnis als
das Wissenmüssen bezeichnet.

26 In Bezug auf die Frage, warum Wissen oder Wissenmüssen in den Wissensnormen
überhaupt berücksichtigt wird, werden der Vertrauensschutz, der Selbstschutz und
das Prinzip des venire contra factum proprium als Ansatzpunkte diskutiert. Dazu
vgl. allein Buck, Wissen und juristische Person, S. 17 f., wonach nach es bei man-
chen der Wissensnormen primär darum gehe, dass der Wissende den Schutz, wel-
cher beispielsweise einem Gutgläubigen nach dem Gesetz zukomme, nicht verdie-
ne, wohingegen bei manchen Wissensnormen der Vertrauensgedanke (der Ver-
trauensschutz, den ein Nichtwissender genießen soll) eine entscheidende Rolle
spiele.

27 Wetzel, Zurechnung, S. 49.
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